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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

82/02 Gesundheitsrecht allgemein

Norm

AVG §57 Abs3 ;

RattenG 1925 §7 Abs1;

Rechtssatz

Die Einholung einer Information über die Befolgung der mit dem Mandatsbescheid getro:enen Anordnung ist kein

Schritt zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens - also zur Feststellung des für die Anordnung maßgebenden

Sachverhaltes oder zur Gewährung des Parteiengehörs. Es handelt sich vielmehr um Schritte in Richtung der allenfalls

erforderlichen Vollstreckung des Mandatsbescheides.
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